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Vorwort der Herausgeber

Die Reihe Praxisnahes Wirtschaftsstudium bietet eine lebendige
und praxisorientierte Vermittlung aktuellen betriebswirtschaftli-
chen Wissens.

Dazu tr�gt vor allem die langj�hrige Praxiserfahrung der Autoren
dieser Reihe bei. Durch ihre T�tigkeit als F�hrungskr�fte in Un-
ternehmen, als Hochschullehrer und als Wirtschaftsberater verf�-
gen sie sowohl �ber fundierte Fachkenntnisse als auch �ber um-
fassende praktische Erfahrungen.

Die Reihe Praxisnahes Wirtschaftsstudium umfasst mehrere
B�nde, die in Aufbau und Gestaltung derselben Systematik folgen.
Dadurch finden sich die Leserinnen und Leser in den einzelnen
Wissensgebieten schnell zurecht und k0nnen die Themen leichter
miteinander »vernetzen«. Der besseren Orientierung dienen auch
die Marginalien am Rande des Textes und die Kennzeichnung von
Beispielen mit einem B und von Definitionen mit einem D. Die
B�cher bestehen jeweils aus drei Elementen:

s In einem Thementeil werden die Lehrinhalte systematisch und
anhand einer Vielzahl von erkl�renden Grafiken und Beispielen
aus der Wirtschaftspraxis erl�utert.

s Fallbeispiele f�hren realit�tsnah durch die verschiedenen Be-
reiche eines Unternehmens und erm0glichen die unmittelbare
Anwendung des erarbeiteten Wissens.

s Das ausf�hrliche Stichwortverzeichnis am Ende jeden Buches
macht die Reihe zu einem Nachschlagewerk, in dem sich die
Leserinnen und Leser schnell zurechtfinden.

Wo immer dies sinnvoll ist, wird jeder Abschnitt des Thementeils
durch Wiederholungsfragen zur �berpr�fung des Lernfortschritts
erg�nzt; am Ende des Buches findet der Leser dar�ber hinaus
teilweise �bungsaufgaben mit Musterl0sungen.

Die B�cher der Reihe Praxisnahes Wirtschaftsstudium wenden sich
insbesondere an zwei Adressatengruppen:

s Studierende an Fachhochschulen, Universit�ten, Akademien
und sonstigen Einrichtungen, denen in dieser Reihe Lehrb�cher
angeboten werden, die wissenschaftliche Grundlagen mit kon-
kretem Praxisbezug verbinden und die durch ihren Aufbau auch
�ber das Studium hinaus als Nachschlagewerke dienen.
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s Praktiker, die im Rahmen ihrer T�tigkeit mit betriebswirt-
schaftlichen Problemen konfrontiert werden und sich schnell
und systematisch einen fundierten Einblick in den gegenw�r-
tigen Stand der Betriebswirtschaftslehre und einiger wichtiger
Nachbardisziplinen verschaffen wollen.

F�r Hinweise, die einer Verbesserung der Reihe Praxisnahes Wirt-
schaftsstudium dienen, sind die Herausgeber jederzeit dankbar.

Aachen und Stuttgart Bernd P. Pietschmann
Dietmar Vahs

Vorwort der HerausgeberVI



Vorwort des Autors
zur ersten Auflage

Unter dem Wirtschaftsprivatrecht versteht man kein abge-
schlossenes Rechtsgebiet, wie dies beispielsweise das B�rgerliche
Recht darstellt. Vielmehr umfasst das private Wirtschaftsrecht
mehrere in sich geschlossene Rechtsbereiche, die es zu einem
›multijuristischen Terrain‹ zusammenfassen.

Der vorliegende Grundriss des Wirtschaftsprivatrechts richtet
sich in erster Linie anStudierende derWirtschaftswissenschaften an
Universit�ten und Fachhochschulen. Fernerhin wird er in seiner
Konzeption als Lehr- und Studienbuch auch den angehenden
Wirtschaftsjuristen und -juristinnen als Studienbegleiter dienlich
sein, die in zunehmendem Maße in eigenen Studieng�ngen an
Fachhochschulen ausgebildet werden.

Das Ziel des vorliegenden Grundrisses des Wirtschaftsprivat-
rechts ist es, die Studierenden auf das Vordiplom vorzubereiten.
Demgem�ß wird auch nicht etwa der gesamte Rechtsbereich ab-
gehandelt, der zum Wirtschaftsprivatrecht im weitesten Sinne
z�hlt. So finden diejenigen Rechtsgebiete keine oder nur marginale
Erw�hnung, die regelm�ßignicht imGrundstudiumgelehrtwerden,
wie beispielsweise der gewerbliche Rechtsschutz und das Ur-
heberrecht oder das Wertpapierrecht. Auch das Gesellschaftsrecht
wird lediglich imRahmender besonderenSchuldverh�ltnisse f�r die
BGB-Gesellschaft dargestellt. Die Personenhandelsgesellschaften
unddieKapitalvereine desHandelsrechts finden imRahmen von§ 6
HGB kurze Erw�hnung. Auch das Arbeitsrecht ist nicht Gegenstand
dieses Grundrisses (vgl. insoweit das in der vorliegenden Lehr-
buchreihe erschienene Buch des Verfassers Grundz�ge des Ar-
beitsrechts).

Es soll nicht verkannt werden, dass die Schwerpunkte hin-
sichtlich der einzelnen Rechtsgebiete des Wirtschaftsprivatrechts
und der diesbez�glichen Lehrinhalte von Hochschule zu Hoch-
schule und von Dozent zu Dozent teils erheblich differieren. Die
Zusammenstellung der in diesem Studienbuch abgehandelten
Lehrgebiete und -inhalte stellt demgem�ß eine Verwertung der
praktischen Lehrerfahrungen des Verfassers an verschiedenen
Hochschulen dar. Hierbei folgt der Verfasser der Konzeption, die f�r
angehende Betriebswirte und Wirtschaftsjuristen im Hinblick auf
deren sp�tere berufspraktische T�tigkeit besonders bedeutsamen
Rechtsgebiete als organisches System darzustellen, das klare und
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logische Strukturen beinhaltet, die ineinandergreifen und mitei-
nander verbunden sind.

Da der vorliegende Grundriss sowohl Lehrenden als Lehrbuch als
auch Studierenden als Studienbuch dienen soll, werden eine Viel-
zahl von Lernhinweisen einerseits und praktischen Beispielsf�llen
andererseits in die theoretischen Ausf�hrungen eingebunden. So ist
gew�hrleistet, dass das Wirtschaftsprivatrecht als das aufgefasst
wird, was es ist: eine �ußerst interessante und lebendige Materie,
gerade und insbesondere auch f�r diejenigen Studierenden, die
letztlich nicht in einem klassisch juristischen Beruf arbeiten wol-
len, und f�r die Wirtschaftsprivatrecht zun�chst einmal lediglich
ein Pflichtfach unter weiteren nach der Studien- und Pr�fungs-
ordnung ihrer Hochschule darstellt.

Literatur undRechtsprechung befinden sich imWesentlichen auf
dem Stand vom 1.M�rz 1996.

F�r Kritik und Verbesserungsvorschl�ge seitens der Leserschaft
ist der Verfasser stets dankbar. Entsprechende Anregungen k0nnen
an den Verlag zu H�nden des Verfassers gerichtet werden.

W�rzburg, im Fr�hjahr 1996 Frank Hohmeister

VIII Vorwort des Autors zur ersten Auflage



Vorwort des Autors
zur dritten Auflage

Etwas mehr als vier Jahre nach dem Erscheinen der 2. Auflage dieses
Studienbuchs zum Wirtschaftsprivatrecht ist es erforderlich ge-
worden, den Inhalt an die zwischenzeitlich eingetretenen gesetz-
lichen Tnderungen anzupassen. Die Aktivit�ten des Gesetzgebers
waren in den letzten beiden Jahren �ußerst rege. Insbesondere das
zum 1. Januar 2002 in Kraft getretene sog. Schuldrechtsmoder-
nisierungsgesetz hat im Bereich des 2. Buchs des BGB »keinen Stein
auf dem anderen gelassen«. Der Verfasser hat diesen Umstand zum
Anlass genommen, das Studienbuch umfassendzu�berarbeitenund
zu aktualisieren. Neu aufgenommen wurden insbesondere die mit
der Schuldrechtsreform einhergegangenen Tnderungen im Bereich
des Verbraucherschutzrechts.

Des Weiteren ist das ehemals eigenst�ndige �bungsbuch »F�lle
und L0sungen zum Wirtschaftsprivatrecht«, das im Jahre 1999 in
Koautorenschaft mit meiner wissenschaftlichen Mitarbeiterin,
Frau Assessorin jur. Anja K�per, im Sch�ffer-Poeschel Verlag er-
schienen war, nunmehr als eigenst�ndiger �bungsteil (Teil 4) in das
vorliegende Studienbuch integriert worden, aus dem damit in seiner
3. Auflage ein Studien- und �bungsbuch geworden ist. So werden
dem Studierenden die theoretischen Rechtskenntnisse einerseits
und die Fallbeispiele und �bungen andererseits quasi »aus einer
Hand angedient«. Mit dem �bungsteil, der wiederum unter Mit-
arbeit von Frau Assessorin jur. Anja K�per entstanden ist, hat sich
der Verfasser weiterhin zur Aufgabe gestellt, anhand von 21 F�llen
aus dem Wirtschaftsprivatrecht die Subsumtionstechnik zu �ben,
ohne die weder die Studierenden in der Hochschulpr�fung noch die
Praktiker im Betrieb in der Lage sind, praktische F�lle einer
angemessenen L0sung zuzuf�hren.

Mit dem�bungsteil ist indessennicht beabsichtigt, die gesamten
pr�fungsrelevanten Bereiche des Wirtschaftsprivatrechts im Sinne
eines Repetitoriums aufzuarbeiten. Insoweit sei auf den Studienteil
(Teile 1–3) verwiesen, als dessen notwendige Erg�nzung sich der
�bungsteil versteht.

Um einen optimalen Lernerfolg zu erzielen, ist es unbedingt
erforderlich, den jeweiligen Fall zun�chst mit Hilfe des Gesetzes-
textes eigenst�ndig zu l0sen, und erst sodann mit der L0sung zu
vergleichen.

Die klausurm�ßig aufbereiteten F�lle sind teilweise an ober-
gerichtlich bzw. h0chstrichterlich entschiedene Sachverhalte an-
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gelehnt, teilweise aber auch aus f�r Lehrveranstaltungen konzi-
pierten Fallbeispielen entstanden.

Zu danken habe ich an dieser Stelle meiner wissenschaftlichen
Mitarbeiterin, Frau Assessorin jur. Jutta Renz, f�r ihre sorgf�ltigen
Fundstellenrecherchen und -�berpr�fungen sowie das Korrektur-
lesen des Manuskripts.

F�r Kritik und Verbesserungsvorschl�ge seitens der Leserschaft
ist der Verfasser stets dankbar. Entsprechende Anregungen k0nnen
entweder an den Verlag oder direkt zu H�nden des Verfassers an die
Fachhochschule S�dwestfalen – Hochschule f�r Technik und
Wirtschaft, Haldener Straße 182, 58095 Hagen/Westfalen, gerichtet
werden.

Hagen/Westf., im August 2003 Frank Hohmeister

X Vorwort des Autors
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Teil 1:
Grundlagen des B�rgerlichen Rechts





1 Das B�rgerliche Recht als Kern-
bestandteil des Privatrechts

Im Wirtschaftsleben werden die Begriffe Privatrecht und B�rgerli-
ches Recht h�ufig synonym verwandt, weil man mit beiden das
Gegenteil zum�ffentlichen Recht bezeichnen will. Dies ist indes-
sen nicht korrekt, weil das B rgerliche Recht lediglich Bestandteil
des Privatrechts ist, wenngleich auch dessen wesentlichster. Rich-
tig ist es, Privatrecht und Zivilrecht synonym zu verwenden und
diesen Rechtsbereich als Gegensatz zum $ffentlichen Recht dar-
zustellen (vgl. die Abb. 1.1).

1.1 Die Struktur der Rechtsordnung

Das Rechtssystem unseres Staatswesens – die Rechtsordnung – un-
terscheidet zwischen zwei großen Bereichen von Rechtsnormen:
auf der einen Seite steht der Bereich des Privaten Rechts, der die
Rechtsbeziehungen der Privatrechtssubjekte untereinander regelt,
w�hrend demgegen ber auf der anderen Seite der Bereich des �f-
fentlichen Rechts angesiedelt ist, zu dem diejenigen Rechtsvor-
schriften z�hlen, die das Verh�ltnis des einzelnen B rgers zum
Staat (Bund und L�nder einschließlich der Gemeinden und Ge-
meindeverb�nde) beinhalten.

Charakteristisch f r das Privatrecht ist die Gleichberechtigung
der Privatrechtssubjekte, die ihre privaten Rechtsbeziehungen auf
der Ebene der Gleichordnung regelm�ßig mittels Austauschens
von Willenserkl�rungen regeln (zum Entstehen gesetzlicher
Schuldverh�ltnisse vgl. Teil 2, 1.2). Der Bereich des $ffentlichen
Rechts ist hingegen von einem �ber-/Unterordnungsverh�ltnis
gepr�gt. Hiermit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das
staatliche Gemeinwesen dem einzelnen B rger  blicherweise als
Hoheitstr�ger gegen bertritt. Rechtliches Kommunikationsmittel
des dem B rger  bergeordneten Staates ist dabei in der Regel ein
Hoheitsakt in Form des Verwaltungsakts.
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Abb. 1.1: Die Struktur der Rechtsordnung

1.2 Der Standort des B�rgerlichen Rechts innerhalb
der Rechtsordnung

Das B�rgerliche Recht ist nicht mit dem Privatrecht gleichzuset-
zen. Privatrecht und Zivilrecht stellen identische Begriffe mit
gleich lautender Bedeutung dar. Das B rgerliche Recht hingegen
ist Teil des Privatrechts, zu dem neben dem B rgerlichen Recht
z.B. noch das Handelsrecht, Gesellschaftsrecht und ein Großteil
des Arbeitsrechts geh8ren.

Abb. 1.2: Der Standort des B�rgerlichen Rechts innerhalb
der Rechtsordnung
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1.3 Der Aufbau des B�rgerlichen Gesetzbuches

Das B rgerliche Recht ist im B�rgerlichen Gesetzbuch vom
18. 8. 1896 (BGB) kodifiziert, das neben dem Handelsgesetzbuch
vom 10. 5. 1897 (HGB) die bedeutendste Kodifikation auf dem Ge-
biet des Privatrechts des 19. Jahrhunderts darstellt. Beide Gesetzes-
werke sind zeitgleich am 1. 1. 1900 in Kraft getreten und seitdem
viele Male ge�ndert worden. Die letzte große Reform des BGB fand
mit dem sog. Schuldrechtsmodernisierungsgesetz statt, das am
1. 1. 2002 in Kraft getreten ist.

W�hrend das HGB das Sonderprivatrecht der Kaufleute regelt,
stellt das BGB das Gesetzbuch f r die ›normalen‹ B rger (Nicht-
kaufleute) dar. Es gilt allerdings zun�chst auch f r die Kaufleute,
wird aber ggf. im Einzelfall gem�ß Art. 2 I des Einf hrungsgesetzes
zum Handelsgesetzbuch (EGHGB) vom HGB verdr�ngt, soweit das
HGB als lex specialis gegen ber dem BGB als lex generalis speziel-
lere Regelungen aufstellt (vgl. hierzu Teil 3).

Das BGB besteht insgesamt aus 2385 Paragrafen und ist in f�nf
B�cher unterteilt, die kapitelweise einzelne zusammengeh8rende
Sachthemen regeln.

Das erste Buch des BGB, der sog. Allgemeine Teil beinhaltet all-
gemeine Vorschriften, die f r die  brigen vier B cher des BGB glei-
chermaßen Geltung haben. So sind im ersten Buch des BGB u.a.
die nat rlichen und juristischen Personen, die Rechtsgesch�fte,
Vertretungsregeln, Fristen und Termine, Verj�hrung und weitere
allgemeine Vorschriften geregelt.

Das zweite Buch des BGB beinhaltet das sog. Schuldrecht. Im
zweiten Buch des BGB finden sich somit in erster Linie Rechtsnor-
men  ber das Schuldverh�ltnis und Gl�ubiger und Schuldner als
die am Schuldverh�ltnis beteiligten Rechtssubjekte. Hier werden
die Rechtsverh�ltnisse von Personen zu Personen geregelt, die teils
durch Rechtsgesch�fte (einseitige und mehrseitige), teils durch Ge-
setz (z.B. unerlaubte Handlungen gem�ß §§ 823 ff. BGB oder unge-
rechtfertigte Bereicherung gem�ß §§ 812 ff. BGB) begr ndet werden
(vgl. hierzu n�her Teil 2,1.2).

Im dritten Buch des BGB ist das sog. Sachenrecht geregelt. Die-
ser Teil des BGB trifft Bestimmungen  ber Besitz und Eigentum,
Eigentumserwerb und -verlust und Nutzungsrechte an bewegli-
chen und unbeweglichen Sachen. Das dritte Buch des BGB regelt
damit prim�r die Rechtsverh�ltnisse von Personen an Sachen, aber
auch von Personen zu Personen, beispielsweise die Rechte des Ei-
gent mers gegen ber dem Besitzer. In diesem Zusammenhang ist
die Vorschrift des § 903 BGB zu nennen, der grunds�tzlich die Be-
fugnisse des Eigent mers als absoluter Herrscher einer Sache re-
gelt; aber auch die Vorschrift des § 985 BGB erlangt im Rahmen des
dritten Buchs des BGB zentrale Bedeutung, die den Herausgabean-
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spruch des Eigent mers gegen jeden unberechtigten Besitzer zum
Gegenstand hat. Schließlich ist im Sachenrecht des BGB die Hber-
eignung von Sachen geregelt, und zwar f r bewegliche Sachen
(Fahrnis) in §§ 929 ff. BGB und f r unbewegliche Sachen (Grund-
st cke) in §§ 873, 925 BGB.

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Schuldrecht und
dem Sachenrecht des BGB liegt in Folgendem:
Schuldrechtliche Beziehungen sind von ihrem relativen Cha-

rakter gepr�gt, weil sie nur Wirkungen zwischen bestimmten, an
dem Schuldverh�ltnis beteiligten Personen erzeugen, die man
Gl�ubiger einerseits und Schuldner andererseits nennt. Das Sa-
chenrecht ist demgegen ber im Gegensatz zum Schuldrecht von
seinem absoluten Charakter gepr�gt und gew�hrt dem Inhaber ei-
nes Sachenrechts absolute Herrschaftsanspr che gegen ber jedem
Dritten.

Der Eigent mer einer Sache kann gem�ß § 903 BGB nach Belieben mit der Sache
verfahren und jede Einwirkung durch einen Dritten abwehren, soweit nicht das
Gesetz oder Rechte Dritter entgegenstehen. Der Eigent mer einer Sache kann die
Herausgabe der Sache von jedem unberechtigten Besitzer verlangen.

Lernhinweis: Wesentliches Merkmal der sich aus dem Schuld-
verh�ltnis ergebenden Schuld einerseits und Forderung anderer-
seits ist, dass sie nur zwischen bestimmten Personen, n�mlich
Schuldner und Gl�ubiger, Wirkungen entfalten. Diese relative
Wirkung des Schuldverh�ltnisses ist das entscheidende Abgren-
zungskriterium zum sachenrechtlichen (dinglichen) Rechtsver-
h�ltnis, das durch die Beziehung einer Person zu einer Sache
charakterisiert wird und dem Inhaber eines Sachenrechts ein ab-
solutes, gegen jedermann wirkendes Recht an der Sache gibt.
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Abb. 1.3: Besitz und Eigentum

Schließlich beinhaltet das vierte Buch des BGB das sog. Familien-
recht, das die Rechtsverh�ltnisse derjenigen Personen regelt, die
durch Verl8bnis, Ehe und Abstammung miteinander verbunden
sind.

Das f�nfte Buch des BGB beinhaltet letztlich das sog. Erbrecht,
das die Rechtsbeziehungen regelt, die sich auf das von einem Ver-
storbenen (Erblasser) hinterlassene Verm8gen beziehen.

Der im ersten Buch des BGB enthaltene Allgemeine Teil steht
damit ›vor der Klammer‹, w�hrend die  brigen vier B cher ›in der
Klammer‹ stehen. Hiermit soll zum Ausdruck gebracht werden,
dass der Allgemeine Teil des BGB Vorschriften enth�lt, die f r das
 brige BGB gleichermaßen gelten. So kommen beispielsweise so-
wohl schuldrechtliche, wie sachenrechtliche und familienrecht-
liche bzw. erbrechtliche Vertr�ge durch Angebot und Annahme
zustande (§§ 145 ff. BGB).

1.4 Die Struktur der Rechtsnormen

Rechtsnormen kommen imGesetz zum einen in Form der sog. An-
spruchsnormen vor. Anspruchsnormen bringen ganz allgemein
zum Ausdruck, welche rechtlichen Folgen bei Vorliegen bestimm-
ter rechtlicher Voraussetzungen (Tatbestandsmerkmale) eintreten
sollen. Zum anderen k8nnen Rechtsnormen aber auch als reine Er-
g�nzungsnormen, insbesondere in Form von Definitionsnormen
vorkommen.
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Abb. 1.4: Der Aufbau des B�rgerlichen Gesetzbuchs (Klammerprinzip)

1.4.1 Anspruchsnormen

Anspruchsnormen stellen die Rechtsgrundlagen f r die Geltend-
machung von Anspr chen (Forderungen) einer Partei gegen die an-
dere dar. Die Wechselwirkung zwischen Vorliegen der Tatbestands-
voraussetzungen einer Anspruchsnorm und dem Eintreten ihrer
Rechtsfolge soll anhand der Vorschrift des § 823 I BGB im nachfol-
genden Fallbeispiel aufgezeigt werden.

Die Nachbarn A und F verlassen morgens auf dem Weg zur Arbeit gleichzeitig ihre
Wohnungen. A f�hrt mit dem PKW, F mit dem Fahrrad. Infolge Unaufmerksamkeit
passt der unausgeschlafene A nicht auf und f�hrt F an, der st rzt und sich erheblich
verletzt. Wegen eines gebrochenen Armes und multipler Prellungen muss F f nf Ta-
ge in station�re Krankenhausbehandlung, die von seiner Krankenkasse nicht voll-
st�ndig bezahlt wird. F muss 500 Euro Eigenanteile tragen. Das Fahrrad, das noch ei-
nen Gebrauchswert von 200 Euro hatte, ist irreparabel zerst8rt.
F r den Schadensersatzanspruch des F gegen A k8nnte § 823 I BGB in Betracht kom-
men, eine Vorschrift aus dem Recht der unerlaubten Handlungen. Die Vorschrift
z�hlt zu den gesetzlichen Schuldverh�ltnissen. Damit die Rechtsfolge dieser An-
spruchsnorm – Schadensersatz – eingreift, m ssen ihre Tatbestandvoraussetzungen
vorliegen. A hat zwei in § 823 I BGB genannte Rechtsg ter des F durch seine Hand-
lungsweise – Anfahren mit dem PKW – verletzt. Sein Verhalten war also urs�chlich
(kausal) f r die Verletzung dieser Rechtsg ter des F, n�mlich einmal die Verletzung
des K8rpers und weiterhin die Verletzung des Eigentums am Fahrrad. Diese Verlet-
zungshandlung war auch widerrechtlich, weil allein durch die kausale Begehungs-
weise ihre Rechtswidrigkeit mangels Vorliegens von Rechtfertigungsgr nden (z.B.
Notwehr) indiziert wird. Schließlich hat A auch schuldhaft, hier zumindest fahrl�s-
sig gehandelt, sodass s�mtliche Voraussetzungen der Anspruchsnorm (Tatbestands-
m�ßigkeit, Rechtswidrigkeit, Schuld) vorliegen, mit der Konsequenz, dass die
Rechtsfolge (Schadensersatz) eingreift.
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1.4.2 Erg"nzungsnormen

Rechtsnormen treten bisweilen allerdings auch als Erg�nzungsnor-
men, insbesondere als Definitionsnormen auf. Sie sind in der Wei-
se strukturiert, dass sich aus ihnen nicht unmittelbar eine Rechts-
folge ergibt. Vielmehr beinhalten sie lediglich Erg�nzungen und
Begriffsbestimmungen.

§ 90 BGB definiert den Rechtsbegriff der Sache. § 104 BGB bestimmt etwas dar ber,
wannGesch�ftsunf�higkeit vorliegt.

Tatbestandsvoraussetzungen Rechtsfolge

1. Kausale Rechtsgutverletzung

2. Rechtswidrigkeit = Widerrechtlichkeit
    (wird indiziert beim Fehlen von Rechtfertigungsgründen)

3. Verschulden  (in Form des Vorsatzes oder der Fahrlässigkeit)

4. Eintritt eines Schadens

Beim kumulativen Vorliegen sämtli-
cher Tatbestandsvoraussetzungen:

Schadensersatz

Abb. 1.5: Aufbauschema einer Anspruchsnorm am Beispiel des § 823 I BGB

1.5 Die Technik der Fallbearbeitung (›Subsumtionstechnik‹)

1.5.1 Die Rechtsanwendung

Sinn und Zweck jeder gutachterlichen Falll8sung ist die Bew�lti-
gung eines rechtlichen Konflikts. Der Gutachter soll unter Anwen-
dung der Rechtsvorschriften kl�ren, wie ein einzelner Konfliktfall
rechtlich zu bewerten ist und eine konkrete Antwort hierauf ge-
ben. Bei der Rechtsanwendung zur Konfliktl8sung bedient sich der
Gutachter der Subsumtionstechnik. Hierunter versteht man die
Unterordnung des konkreten Lebenssachverhalts – also des Kon-
flikts – unter eine abstrakte gesetzliche Rechtsnorm (Anspruchs-
grundlage). Dies erfordert die Pr fung, ob die im Tatbestand der
Anspruchsnorm festgelegten abstrakten Voraussetzungen (Tatbe-
standsmerkmale) im konkreten Sachverhalt erf llt sind.
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Abb. 1.6: Die Rechtsanwendung

1.5.2 Die Subsumtion

Jede Falll8sung beginnt mit der Frage nach den ›vier goldenen W‹:

»WER will WAS vonWEMWORAUS«?

Vor der eigentlichen Subsumtion eines konkreten Lebenssachver-
halts unter eine abstrakte Anspruchsnorm (Anspruchsgrundlage)
ist also zun�chst die Rechtsbeziehung zu kl�ren. Hierbei ist – im-
mer ausgehend von der Fallfrage – Klarheit dar ber herbeizuf hren,
welches Rechtssubjekt gegen ber welchem anderen Rechtssubjekt
welches Anspruchsbegehren stellt. Sodann ist die daf r in Betracht
kommende Anspruchsgrundlage aufzusuchen.

Hierbei ist zun�chst aus dem Gesetz heraus eine Rechtsgrundla-
ge (Anspruchsgrundlage) zu ermitteln, aus der das konkrete An-
spruchsbegehren hergeleitet werden k8nnte.

Lernhinweis: Der Anspruch ist in § 194 I BGB legal definiert.
Anspruch ist »das Recht, von einem anderen ein Tun oder Un-
terlassen zu verlangen«.
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Beispiele f r Anspruchsgrundlagen:

Positives Tun:
s Hbereignung der Kaufsache/Zahlung des Kaufpreises (§ 433 I und II BGB)
s Hberlassung der Mietsache, also des Besitzes auf Zeit zur vertragsgem�ßen Nut-

zung/Zahlung desMietzinses (§ 535 I und II BGB)
s Herstellung des vereinbartenWerkes/Zahlung desWerklohnes (§ 631 I BGB)
s Herausgabe einer Sache an deren Eigent mer (§ 985 BGB)

Unterlassen (›Nichtstun‹):
s Unterlassen von Eigentumsst8rungen in Form des unrechtm�ßigen Betretens ei-

nes fremden Grundst cks (§ 1004 I Satz 2 BGB)
s Unterlassen von Besitzst8rungen in Form des Betretens eines angemieteten

Grundst cks (§ 862 I Satz 2 BGB).

Abb. 1.7: Die Subsumtion

Die Technik der Subsumtion soll nochmals anhand der gesetzli-
chen Anspruchsgrundlage des § 823 I BGB mit folgendem Beispiel
erl�utert werden:

›Die Podiumsdiskussion‹
K und B – beide Vollblutkommunalpolitiker – diskutieren w�hrend eines Wahl-
kampfes auf Einladung der 8rtlichen Presse auf dem Podium. Nach einigen verbalen
Ausf�llen des sichtlich erregten K l�sst dieser sich dazu verleiten, mangels geeigne-
ter Sachargumente dem B einen Faustschlag mit der gezielten Rechten auf das linke
Auge zu verpassen. B muss zur ambulanten Erstversorgung �rztliche Hilfe in An-
spruch nehmen. Die Arztkosten in H8he von 800 Euro, die aus versicherungstechni-
schen Gr nden nicht von der Krankenkasse des B  bernommen werden, verlangt B
von K ersetzt. Zu Recht?

Im vorliegenden Fall ist eine Rechtsbeziehung zwischen B und K
zu pr fen. B verlangt von K Schadensersatz. Zu kl�ren ist zun�chst,
welche Anspruchsgrundlage heranzuziehen ist. In Betracht kommt
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§ 823 I BGB. Um die Fallfrage durch Gutachten zu pr fen und letzt-
lich einer Beantwortung zuzuf hren, ist der konkrete Lebens-
sachverhalt unter die abstrakte Anspruchsnorm zu subsumieren:

Anspruchsnorm Lebenssachverhalt

Wer K hat

widerrechtlich und ohne Rechtfertigungsgründe und

schuldhaft vorsätzlich

den Körper eines anderen verletzt dem B einen Faustschlag auf das Auge versetzt

und dadurch einen Schaden verursacht wodurch B Arztkosten in Höhe von 800 Euro 
entstanden sind

ist zum Schadensersatz verpflichtet K muss an B 800 Euro zahlen

Abb. 1.8: ›Die Podiumsdiskussion‹

Im obigen Fallbeispiel ergibt die Subsumtion des konkreten Le-
benssachverhalts unter die abstrakte Anspruchsnorm des § 823 I
BGB, dass deren Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen, mit der
Konsequenz, dass die Rechtsfolge – Schadensersatz – eingreift. B
kann von K also Ersatz der Arztkosten verlangen.
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2 Das Schuldverh"ltnis

2.1 Anspruch, Schuld und Leistung

Ein zentraler Begriff des Schuldrechts ist derjenige des Schuldver-
h�ltnisses, der – ebenso wie der Rechtsbegriff des Anspruchs – legal
definiert ist.

Lernhinweis: Das Schuldverh�ltnis ist in § 241 BGB legal defi-
niert: »Kraft des Schuldverh�ltnisses ist der Gl�ubiger berech-
tigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung
kann auch in einemUnterlassen bestehen.«

Die an dem Schuldverh�ltnis beteiligten Personen werden Gl�ubi-
ger (Berechtigter einer Leistung) und Schuldner (Verpflichteter ei-
ner Leistung) genannt. Der Leistungspflicht des Schuldners auf der
einen Seite (Schuld) steht damit das Forderungsrecht des Gl�ubi-
gers (Anspruch) auf der anderen Seite gegen ber. Anspruch auf
Gl�ubigerseite und Schuld auf Schuldnerseite korrespondieren
hierbei miteinander und bilden zusammen eine ›organische Ein-
heit‹, das Schuldverh�ltnis.

Lernhinweis: Der ureigene Zweck eines Schuldverh�ltnisses be-
steht darin, dass eine Leistung erbracht wird. Schuldverh�ltnisse
sind deshalb leistungsorientiert.

Ein Vergleich zwischen § 241 BGB und § 194 I BGB ergibt, dass ein
Anspruch (Forderung) ein Recht auf eine Leistung darstellt, das
wiederum entweder in einem positiven Tun oder in einem Unter-
lassen (›Nichtstun‹) bestehen kann (vgl. die obigen Beispiele auf
S. 11). Schuldrechtliche Anspr che des Gl�ubigers gegen den
Schuldner ergeben sich also aus den Schuldverh�ltnissen, sodass
diese schuldrechtlichen Verpflichtungsgesch�fte regelm�ßig die
gesuchten Anspruchsgrundlagen im Bereich des Rechts der Schuld-
verh�ltnisse (2. Buch des BGB) darstellen.

Wesentliches Merkmal der sich aus dem Schuldverh�ltnis erge-
benden Schuld und Forderung (Anspruch) ist, dass sie nur zwischen
bestimmten Personen, eben Schuldner und Gl�ubiger, die ja auch
nur an ihm beteiligt sind (und kein anderer!), Wirkungen entfalten.
Diese relative Wirkung des Schuldverh�ltnisses ist das entschei-
dende Abgrenzungskriterium zum dinglichen (sachenrechtlichen)
Rechtsverh�ltnis, das durch die Beziehung einer Person zu einer
Sache charakterisiert wird, und dem Inhaber eines dinglichen Sa-
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chenrechts ein absolutes, gegen jedermann wirkendes Recht an
der Sache gibt (z.B. §§ 903 BGB oder 985 BGB).

Ein Schuldverh�ltnis stellt damit ein Rechtsverh�ltnis dar, an
dem immer mindestens zwei Personen beteiligt sind, die einan-
der zu mindestens einer Leistung berechtigt und verpflichtet
sind.

2.2 Arten der Schuldverh"ltnisse

2.2.1 Gesetzliche und rechtsgesch"ftliche Schuldverh"ltnisse

Schuldverh�ltnisse werden zun�chst unterteilt in gesetzliche
Schuldverh�ltnisse einerseits und rechtsgesch�ftliche Schuldver-
h�ltnisse andererseits.

Lernhinweis: Im Gutachten m ssen die in Betracht kommen-
den rechtsgesch�ftlichen Anspruchsgrundlagen immer vor den
gesetzlichen gepr ft werden.

Abb. 2.1: Das Schuldverh3ltnis

2.2.1.1 Gesetzliche Schuldverh"ltnisse

Gesetzliche Schuldverh�ltnisse kommen zwischen Schuldner und
Gl�ubiger durch einen faktischen Geschehensablauf zur Entste-
hung und zwar auch dann, wenn die Beteiligten dies m8glicherwei-
se gar nicht wollen. Gesetzliche Schuldverh�ltnisse entstehen da-
mit auch gegen denWillen der Beteiligten. Es bedarf folglich f r die
Entstehung eines gesetzlichen Schuldverh�ltnisses nicht der Abga-
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be auf entsprechende Leistungsverpflichtungen gerichteter Wil-
lenserkl�rungen des oder der Schuldner (vgl. hierzu n�her Teil 2,
1.2).

Unerlaubte Handlungen gem�ß §§ 823 ff. BGB:
Allein der Umstand, dass der Autofahrer A den Fahrradfahrer F fahrl�ssig im Stra-
ßenverkehr verletzt, oder K seinen Diskussionspartner B vors�tzlich schl�gt, l�sst
zwischen den Beteiligten ein gesetzliches Schuldverh�ltnis entstehen, aufgrund des-
sen A bzw. K zu Schuldnern eines gesetzlichen Schuldverh�ltnisses gegen ber F
bzw. B werden und somit verpflichtet sind, eine Leistung gegen ber den Gl�ubigern
zu erbringen, n�mlich Schadensersatz zu leisten. Anders ausgedr ckt: F bzw. B er-
langen gegen A bzw. K einen Anspruch (Forderung), also ein Recht auf eine Leistung,
ohne dass es des Austausches entsprechender Verpflichtungserkl�rungen (Willens-
erkl�rungen) bed rfte.

2.2.1.2 Rechtsgesch"ftliche Schuldverh"ltnisse

Rechtsgesch�ftliche Schuldverh�ltnisse (Rechtsgesch�fte) zeich-
nen sich gegen ber den gesetzlichen Schuldverh�ltnissen dadurch
aus, dass sie ausschließlich auf freiwilliger Grundlage zwischen
Gl�ubiger und Schuldner entstehen. Korrespondenzmittel zwi-
schen den Beteiligten ist eine entsprechende Willenserkl�rung.

Ein Rechtsgesch�ft ist ein Tatbestand, der entweder aus einer
oder mehreren Willenserkl�rungen besteht, und an den die
Rechtsordnung den Eintritt eines gewollten rechtlichen Erfolges
kn pft.

2.2.2 Einseitige und mehrseitige Rechtsgesch"fte

Je nachdem, ob ein Rechtsgesch�ft nur aus einer oder aus mehreren
(mindestens zwei) Willenserkl�rungen besteht, handelt es sich um
ein einseitiges Rechtsgesch�ft oder ein mehrseitiges Rechtsge-
sch�ft. Mehrseitige Rechtsgesch�fte (genauer: mehrseitige rechts-
gesch�ftliche Schuldverh�ltnisse) werden auch Vertr�ge genannt.

2.2.2.1 Einseitige Rechtsgesch"fte

Ein einseitiges Rechtsgesch�ft kommt bereits mit Abgabe nur ei-
nerWillenserkl�rung zustande, wodurch der Schuldner seine Leis-
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tungsverpflichtung gegen ber dem Gl�ubiger begr ndet. Einer
Mitwirkung des Gl�ubigers durch Abgabe einer entsprechenden
Willenserkl�rung bedarf es f r das Zustandekommen eines einsei-
tigen rechtsgesch�ftlichen Schuldverh�ltnisses nicht.

Beispiele: Auslobung einer Belohnung gem�ß § 657 BGB; Aussetzung einer Erb-
schaft gem�ß § 1937 BGB oder eines Verm�chtnisses gem�ß § 1939 BGB.

2.2.2.2 Mehrseitige Rechtsgesch"fte

Ein mehrseitiges rechtsgesch�ftliches Schuldverh�ltnis wird auch
Vertrag genannt. Ein Vertrag kommt erst nach inhaltlicher Hber-
einstimmung mindestens zweier Willenserkl�rungen zustande,
die das Gesetz Angebot und Annahme nennt (vgl. §§ 145 ff. BGB).
Das wirksame Zustandekommen eines Vertrages setzt also eine Ei-
nigung zwischen Gl�ubiger und Schuldner voraus. Die grundlegen-
de Regelung des schuldrechtlichen Vertrages befindet sich in § 311
BGB. Danach ist »zur Begr�ndung eines Schuldverh�ltnisses so-
wie zur <nderung des Inhalts eines Schuldverh�ltnisses ... ein Ver-
trag zwischen den Beteiligten erforderlich, soweit nicht das Ge-
setz ein anderes vorschreibt«.
»Ein anderes« schreibt das Gesetz beispielsweise in § 657 BGB

(Auslobung) vor. In diesem Fall bedarf es also nicht des Abschlus-
ses eines Vertrages. Die Abgabe einer Willenserkl�rung, n�mlich
durch den Schuldner, reicht aus, um das einseitige rechtsgesch�ft-
liche Schuldverh�ltnis der Auslobung zur Entstehung zu bringen.
Nimmt der Gl�ubiger iSv. § 657 BGB die Handlung vor bzw. f hrt
den Erfolg herbei, erlangt er gegen den Schuldner einen Anspruch
auf die Belohnung, ohne dass der Gl�ubiger beim Zustandekom-
men der Auslobung h�tte mitwirken m ssen. Hieraus wird er-
sichtlich, dass der schuldrechtliche Vertrag, also das mehrseitige
rechtsgesch�ftliche Schuldverh�ltnis den Regeltatbestand, das ein-
seitige rechtsgesch�ftliche Schuldverh�ltnis den Ausnahmetatbe-
stand darstellt.

Weitere besondere mehrseitige Rechtsgesch�fte (schuldrechtli-
che Vertr�ge) hat das Gesetz im Besonderen Schuldrecht ab
§§ 433 ff. BGB geregelt, wovon der bekannteste und im Wirt-
schaftsleben am h�ufigsten vorkommende schuldrechtliche Ver-
trag der Kaufvertrag gem�ß § 433 BGB ist.
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Abb. 2.2: Arten der Schuldverh3ltnisse (exemplarisch)

In diesem Zusammenhang ist die im Allgemeinen Schuldrecht des
BGB befindliche Vorschrift des § 311 BGB als generelle Anspruchs-
grundlage immer dann einschl�gig, wenn keine der in der folgen-
den Abbildung 2.3 beispielhaft und nicht abschließend genannten
spezialgesetzlichen Anspruchsgrundlagen (§§ 433 ff. BGB) ein-
greift. § 311 BGB regelt damit lediglich die atypischen Vertr�ge
(sog. ›Vertr�ge sui generis‹), also diejenigen Vertragstypen, die im
Gesetz nicht speziell geregelt sind. Der Vorschrift des § 311 BGB
kommt daher der rechtliche Charakter eines Auffangtatbestandes
zu.

Von der Subsumtionstechnik her bedeutet dies, dass zun�chst
immer zu pr fen ist, ob als Anspruchsgrundlage ein typischer Ver-
trag, also ein solcher in Betracht kommt, der im Gesetz eine spe-
zielle Regelung erfahren hat, wie beispielsweise der Kaufvertrag
gem�ß § 433 BGB. Erst dann, wenn eine solche spezielle An-
spruchsgrundlage nicht ersichtlich ist, kann § 311 BGB als Auf-
fangtatbestand in die Pr fung einbezogen werden.

Beispiel f r einen atypischen Vertrag:
V, der aufgrund eines Kaufvertrages (§ 433 BGB) einen Kaufpreisanspruch in H8he
von 500 Euro gegen K hat, vereinbart mit K wegen dessen zwischenzeitlich eingetre-
tener Zahlungsunf�higkeit aufgrund eines weiteren Vertrages (§ 311 I 2. Alt. BGB),
dass er anstelle der 500 Euro ein Radioger�t des K als ›Kaufpreis‹ erhalten soll.
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In diesem Fallbeispiel ist keine spezielle Anspruchsgrundlage im Gesetz ersichtlich,
weil der zweite Vertrag, mit dem der urspr ngliche Kaufvertrag ge�ndert wird, als
solcher nicht im Gesetz besonders geregelt ist. Allerdings sind die Parteien im Rah-
men der bestehenden Vertragsfreiheit grunds�tzlich frei, eine eigenst�ndige neue
vertragliche Konstruktion zu schaffen. Sie sind nicht an die vom Gesetz in den
§§ 433 ff. BGB lediglich beispielhaft vom Gesetzgeber vorgeschlagenen Vertragsty-
pen gebunden. Damit ergibt sich der Anspruch des V gegen K auf Hbereignung des
Radioger�tes aus dem zweiten atypischen Vertrag iVm. § 311 BGB.

Ein weiteres Beispiel f r einen atypischen Vertrag gem�ß § 311 BGB ist der Leasing-
vertrag, der eine Mischung aus Kauf- und Mietvertrag darstellen kann. Je nach Ver-
tragskonstruktion im Einzelfall kann es sich allerdings auch um einen reinen Miet-
vertrag gem�ß §§ 535 ff. BGB handeln, wenngleich der Leasingvertrag in der Regel
nicht den Mietvertrag im klassischen Sinne verk8rpern d rfte (zum Leasingvertrag
vgl. n�her Teil 2, 1.1.2).

2.3 Der Vertrag als Rechtsgesch"ft

2.3.1 Der Vertrag als mehrseitiges Rechtsgesch"ft

Ein Vertrag ist in der Sprache des BGB ein Rechtsgesch�ft (vgl.
§ 311 BGB). Da immer mehrere Personen (mindestens zwei) daran
beteiligt sein m ssen, stellt der Vertrag einmehrseitiges Rechtsge-
sch�ft dar. Demgegen ber stellt ein einseitiges Rechtsgesch�ft ei-
nen Tatbestand dar, der nur aus einer Willenserkl�rung besteht,
und an den die Rechtsordnung den Eintritt eines gewollten rechtli-
chen Erfolges kn pft (Auslobung, Testament, Verm�chtnis).
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